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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 308-XVI./2021 

Dezernat II - Recht, Ordnung & Gesundheit 17.11.2021 

Fachbereich Ordnung 

Verfasser/-in Bouchner, Bettina 

Häubner, Uwe 

Telefon 07621 410-2300  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 17.11.2021 

Kreistag öffentlich 01.12.2021 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Ausstattung Digitalfunk 
 

Beschlussvorschlag  

 
 Der Kreistag beschließt, dass die Fahrzeugtechnik des Landkreises Lörrach für den überregio-
nalen Einsatz, die Handfunkgeräte sowie die Funkausstattung für die Kreisausbildung im 
Sprechfunk in 2022/2023 auf Digitalfunk umgerüstet werden. Für 2022 werden die hierfür erfor-
derlichen Mittel in Höhe von 40.000 € bewilligt. Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 7.000 
€ gewährt. 
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt II Recht, Ordnung und Gesundheit 

Produktgruppe 12.60 Brandschutz 

Produkt(e) 12.60.07 Feuerwehrwesen 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

 Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuer-
wehrwesen, das durch motivierte ehrenamtliche Kräf-
te getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt 
und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit 
bietet. 

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

 Sicherstellung einer ausreichenden sächlichen Aus-
stattung für den überörtlichen Feuerwehreinsatz im 
Landkreis. Gewährleistung einer bedarfsgerechten 
Vorhaltung und Förderung für einen umfassenden 
Brandschutz in den Städten und Gemeinden. 

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  

Anzahl der Feuerwehreinsätze, dabei gerettete Men-
schenleben 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

   -72.000 € 12.000 € 2022+2023 
 

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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  Erträge                   7.000 5.000       

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                   -40.000 -32.000       

 Kalk. Aufwand                                     
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Die Anbindung der Integrierten Leitstelle an das TETRA-BOS Funknetz (Digitalfunk) ist wei-
testgehend abgeschlossen. Die technische Abnahme der Integrierten Leitstelle durch die Bun-
desanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist für 
Januar 2022 vorgesehen.  
 
Damit erfolgt die Freigabe zur Teilnahme am Sprechfunkverkehr im TETRA-BOS Funknetz. Ab 
diesem Tag der Freigabe müssen alle Feuerwehren im Landkreis innerhalb von drei Jahren 
ihre Funktechnik auf den Digitalfunk umstellen, sofern sie eine Zuwendung vom Land in Höhe 
von 600 € pro Fahrzeugfunkgerät erhalten wollen. Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeugfunkgerät 
(MRT) ausgerüstet wurden, können sofort in das TETRA-BOS Funknetz integriert werden und 
nutzen somit alle Vorteile des Systems.   
 
Der Landkreis Lörrach selbst hält Fahrzeuge für den überregionalen Einsatz vor, welche bei 
den kommunalen Feuerwehren stationiert sind. Er kommt somit seiner Aufgabe nach § 4 Abs. 4 
Feuerwehrgesetz (FwG) nach. Diese Fahrzeuge sollen im Jahr 2022 mit Digitalfunkgeräten 
ausgestattet werden, um so auch die Zuwendung des Landes (7.000 €) zu erhalten und eine 
Vorreiterrolle im Bereich der Feuerwehren zu übernehmen. 
 
Neben der Umrüstung der Fahrzeugfunktechnik soll für die Kreisausbildung im Sprechfunk 
ebenfalls die erforderliche Funktechnik beschafft werden. Da bereits in 2022 einige Gemeinden 
und Städte mit der Umrüstung der Fahrzeugtechnik beginnen, ist es unabdingbar, dass auch in 
2022 für die Aus- und Fortbildung die am Markt erhältliche Technik für Schulungsmaßnahmen 
durch den Landkreis beschafft werden muss. Es werden Kofferlösungen beschafft, die durch 
ihre Flexibilität auch außerhalb der Aus- und Fortbildung z.B. als Relaisstelle in Wäldern oder 
für Führungseinheiten genutzt werden können. 
 
Durch das Land erfolgte bereits eine Festlegung hinsichtlich der vorgeschriebenen Anzahl von 
Funkgeräten und dem notwendigen Zubehör. Eine Abweichung davon ist nicht zulässig und 
gefährdet die Zuwendung.  
 
Durch das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wurde der erforderliche Bedarf an  
TETRA-BOS Funktechnik ermittelt und mit Blick auf den Haushalt des Landkreises priorisiert 
auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.  
 
Für das Jahr 2022 sind die Landkreisfahrzeuge, der Kommandowagen des Kreisbrandmeisters 
und die Ausbildungsausstattung in Höhe von insgesamt 40.000 € zzgl. des Landeszuschusses 
in Höhe von 7.000 € geplant. Für das Jahr 2023 ist die weitere Ausstattung mit Handsprech-
funkgeräten (HRT) und MRT für Großschadenereignisse, Führungskräfte und Fahrzeuge, die 
erst 2023 gebaut bzw. ausgeliefert werden in Höhe von insgesamt 32.000 € zzgl. des Landes-
zuschusses in Höhe von 5.000 € vorgesehen.  
 

 
  

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Cornelia Wülbeck 
Dezernentin 

 
 
 
 


